
N i e d e r s c h r i f t  

über die 30. Sitzung des Stadtrates 
am 27.03.2003 im Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses 

Unter Vorsitz von Bürgermeister Heinrich Stommel nehmen folgende Stadtverordnete (StV) an der 
Sitzung teil: 

Schmitz, Peter, 1. stellv. Bürgermeister  
Marquardt, Martin, 2. stellv. Bürgermeister  
Anhalt, Wolfgang, StV  
Dr. Beck, Friedhelm, StV  
Beginn, Arnold, StV  abwesend 
Behrens-Hommel, Eva, StV  
Birx, Michael, StV  abwesend 
Bochem, Hans-Peter, StV  
Bongartz, Hubert, StV  
Borowski, Helma, StV  
Capellmann, Peter, StV  
Doose, Friederike, StV  
Esser-Faber, Margarete, StV  
Fink, Ulrike, StV  abwesend 
Fitting, Hans Willi, StV  
Frey, Heinz, StV  
Friedrich, Egbert, StV  
Granderath, Bernd, StV  
Gruben, Martina, StV  
Gunia, Wolfgang, StV  
Gussen, Erich, StV  
Hövelmann, Jens, StV  
Hoven, Matthias, StV  
Kieven, Hubert, StV  
Köhne, Franz-Josef, StV  
Kolonko-Hinssen, Eva-Maria, StV  
Lambertin, Servatius, StV  
Lohn, Helmut, StV  
Meyer, Hans, StV  
Müller, Heinz, StV  
Neuenhoff, Claus Hinrich, StV  
Pelzer, Klaus, StV  
Peterhoff, Arnold, StV  
Pott, Hildegard, StV  
Riesen, Karl-Heinz, StV  
Dr. Schumacher, Helmut, StV  
Stauch, Ingrid, StV  
Steufmehl, Helmut, StV  
Talarek, Anke, StV  
van Snick, Doris, StV  
Viertmann, Karl, StV  
Wilms, Wilfried, StV  
Von der Verwaltung nehmen an der Sitzung teil: 

Schulz, Martin   Beigeordneter 
Krause, Joachim   Dezernent 



Haffner, Kerstin   Amtsleiterin Rechtsamt 
Rutte-Merkel, Frank   Wirtschaftsförderer 
Marx, Gert    Amtsleiter Schul- und Sportamt, zu TOP 1 
Friedel, Josef    Werkleiter Stadtwerke GmbH, zu TOP 1 
Kuhn, Günter    Amtsleiter Ordnungsamt, zu TOP  4, 5, 6 und 7 
Helgers, Robert   Amtsleiter Tiefbauamt, zu TOP 8 
Heuter, Leo    Amtsleiter Hochbauamt, zu TOP 8 
Zilgens, Stefan   Sachbearbeiter Kämmerei, zu TOP 8 
Muckel, Frank    Schriftführer 

Bürgermeister Stommel eröffnet gegen 16:00 Uhr die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt 
fest, dass die Einladung zu dieser Sitzung fristgerecht zugegangen und der Stadtrat beschlussfähig 
ist. 

Zu den Beratungspunkten „Freibad“ und „Übertragung von nichtgebundenen Haushaltsmitteln als 
Haushaltsrest in das Haushaltsjahr 2003“ sind zahlreiche interessierte Bürger anwesend. Bürger-
meister Stommel schlägt vor, diese Beratungspunkte zu Beginn der Sitzung zu beraten. Er bittet die 
Zuhörer, die Sitzung nicht durch Beifallsbekundungen o.ä. zu stören, da er ansonsten die Sitzung 
unterbrechen müsse. 

Zu Tagesordnung schlägt er vor, diese im öffentlichen Teil um den Beratungspunkt 

1. Freibad 
Bürgerantrag Nr. 3/2003 vom 24.03.2003 der Initiative zur Erhaltung der Jülicher Bäder 

zu erweitern. 

Stadtverordneter Köhne beantragt, den Antrag der SPD-Stadtratsfraktion als TOP 

5.a Vorhaben „Golfplatz am Brückenkopf-Park“ 

  (Antrag Nr. 6/2003 der SPD-Stadtratsfraktion vom 15.03.2003) 

im nichtöffentlichen Teil zu erweitern. 

Einwendungen hiergegen werden nicht erhoben. 

Stadtverordneter Anhalt bemängelt, dass die Beratung der Jahresrechnung 2002 noch nicht auf der 
Tagesordnung steht. Dies habe in den ersten drei Monaten des Jahres zu geschehen. Weiterhin ent-
halte die Jahresrechnung wichtige Daten für die Haushaltsberatungen. 

Bürgermeister Stommel erläutert hierzu, dass sich durch die Krankheit des Kämmerers ein perso-
neller Engpass in der Kämmerei aufgetan hat und sich die Situation hier derzeit schwierig darstellt. 

 

Die Tagesordnung stellt sich unter Berücksichtigung evtl. Erweiterungen und Absetzungen wie 
folgt dar: 

Tagesordnung: 
A. Öffentlicher Teil 

1. Freibad 
Bürgerantrag Nr. 3/2003 vom 24.03.2003 der Initiative zur Erhaltung der Jülicher Bäder 

2. Mitteilungen des Bürgermeisters und Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 

2.1. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 13.03.2003 - Top 13c „Verbrennen von 
Grünabfällen“ 



2.2. Sitzungstermin der Sitzung des Stadtrates im Juli 

2.3. Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 

3. Anfragen 

4. Änderung der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Jülich und dem 
Kreis Düren über die Durchführung des Rettungsdienstes am 14.02.2003 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 

5. Vereinbarung über die Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes zwischen der 
Stadt Jülich und dem Deutschen Roten Kreuz sowie zwischen der Stadt Jülich und dem 
Malteser Hilfsdienst 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 

6. 11. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inan-
spruchnahme des Notarztes im Rettungsdienst der Stadt Jülich 
13. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inan-
spruchnahme des Rettungs- und Krankentransportdienstes der Stadt Jülich 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 

7. Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen 
aus besonderem Anlass 

8. Jahresrechnung 2002 
hier: Übertragung von nicht auftragsgebundenen Mitteln als Haushaltsrest in das Haus-
haltsjahr 2003 

9. Realschule, Am Aachener Tor; 
hier: Brandschutzmaßnahmen für Sommerferien 2003 

10. Jahresabschluss 2001 der Brückenkopfpark Jülich GmbH 

11. Bebauungsplan Barmen Nr. 3, 2. vereinfachte Änderung 
a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 13 BauGB 
b) Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 

12. Wiederaufbau einer Lagerhalle nach Brandschaden 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 

A. Öffentlicher Teil 

1. Freibad 
Bürgerantrag Nr. 3/2003 vom 24.03.2003 der Initiative zur Erhaltung der Jülicher Bäder 
(Vorlagen-Nr.: 126/2003) 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis:  Über die Punkte des Beschlussentwurfs wird einzeln abgestimmt. 

1. Das Freibad wird in dieser Badesaison geöffnet, wenn in Zusammenarbeit mit der 
Bäderinitiative und Vereinen  für die diesjährige Saison eine  Reduzierung des Zu-
schussbetrages für das Freibad auf höchstens 110.000,-- € erreicht wird.  

Im Vorgriff auf den Haushalt werden für die vordringlichsten und unaufschiebbaren 
Vorbereitungsarbeiten im Freibad 19.380,-- € bereitgestellt. 

(Abstimmungsergebnis: 38 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung) 

2.  In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 8. Mai wird aufgrund der Ge-
sprächsergebnisse abschließend über die Öffnung des Freibades in diesem   Jahr ent-



schieden. Bis zu dieser Entscheidung  werden nur die bis dahin unbedingt erforderli-
chen Vorbereitungen am Freibad getroffen. 

(Abstimmungsergebnis: 38 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung) 

3. Die für eine Entscheidungsfindung über einen wirtschaftlicheren weiteren Betrieb be-
reits jetzt entstehenden Ausgaben sind insoweit unaufschiebbar im Sinne des § 81 
Abs.1 Ziff. 1 GO NW. 

(Abstimmungsergebnis: 38 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung) 

4. Ab der Saison 2004 wird der Zuschussbedarf für das Freibad weiter abgesenkt und 
festgelegt. Wird diese Vorgabe trotz aller Bemühungen nicht erreicht , wird das Bad 
geschlossen. 

(Abstimmungsergebnis: 35 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung) 

8. Jahresrechnung 2002 
hier: Übertragung von nicht auftragsgebundenen Mitteln als Haushaltsrest in das Haus-
haltsjahr 2003 
(Vorlagen-Nr.: 77/2003) 

Stadtverordneter Köhne stellt für die SPD-Stadtratsfraktion den Antrag, dass die Mittel 
für die Sanierung der Gemeinschaftsgrundschule Süd im Vorgriff auf den Haushalt be-
reitgestellt werden. Weiterhin beantragt er, die Mittel für die Schirmerschule ebenfalls zu 
übertragen, damit auch hier weitergearbeitet werden könne. 

Der Antrag wird von allen Fraktionen unterstützt. 

Beschluss: 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Der Stadtrat beschließt die in der Anlage aufgeführten nicht auftragsgebundenen Mittel in 
Höhe von 262.605,28 € im Verwaltungshaushalt und 589.062,16 € im Vermögenshaus-
halt als Haushaltsreste in das Jahr 2003 zu übertragen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung 

Die Mittel in Höhe von 125.000,-- € für die Sanierung der Gemeinschaftsgrundschule 
Süd werden übertragen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 3 Enthaltungen 

Die Mittel in Höhe von 50.000,-- € für die Arbeiten in der Schirmerschule werden über-
tragen. 

2. Mitteilungen des Bürgermeisters und Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 

2.1. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 13.03.2003 - Top 13c „Verbrennen von 
Grünabfällen“ 
(Vorlagen-Nr.: 127/2003) 

Der im Haupt- und Finanzausschuss gefasste Beschluss, Grünabfälle mit Anzeigepflicht 
verbrennen zu können, wurde vom Bürgermeister der Stadt Jülich beanstandet. Der Be-
schluss verstößt auch nach Prüfung durch die Bezirksregierung Köln u.a. gegen die Rege-
lungen des § 27 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Hiernach ist für die Beseitigung 
von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen ein Verwaltungsakt erforderlich, also 
ein schriftlicher Antrag und ein schriftlicher, rechtmittelfähiger Bescheid. Zuständig für 
die Erteilung der Genehmigung ist derzeit die Kreisordnungsbehörde. Die Beanstandung 
des Beschlusses hat aufschiebende Wirkung; Zunächst hat der Haupt- und Finanzaus-



schuss über die Beanstandung zu befinden. Verbleibt der Haupt- und Finanzausschuss bei 
seinem Beschluss, so hat der Rat über die Angelegenheit zu beschließen (§54(3) GO 
NW).  

2.2. Sitzungstermin der Sitzung des Stadtrates im Juli 
(Vorlagen-Nr.: 130/2003) 

Bürgermeister Stommel weist darauf hin, dass wegen der Terminüberschneidung des Sit-
zungstermins mit der Jahrestagung aller kommunalen Datenverarbeitungszentralen aus 
Nordrhein-Westfalen der Sitzungstermin von Donnerstag, dem 03.07.2003 auf Dienstag, 
dem 01.07.2003 vorverlegt werden muss. 

Da bisher keine anderweitigen Wünsche bzw. Vorschläge eingegangen sind, wird als Sit-
zungstermin der 01.07.2003 festgelegt. 

2.3. Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 

Bürgermeister Stommel verweist auf die den Ratsmitgliedern zugegangene Liste mit den 
sich noch in der Durchführung befindlichen Beschlüssen. Wortmeldungen zu der Liste 
werden nicht vorgebracht. 

3. Anfragen 

Bürgermeister Stommel erklärt, dass Anfragen für den öffentlichen Teil der Sitzung des 
Stadtrates nicht vorliegen. 

4. Änderung der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Jülich und dem 
Kreis Düren über die Durchführung des Rettungsdienstes am 14.02.2003 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlagen-Nr.: 112/2003) 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Die am 13.03.2003 durch den Haupt- und Finanzausschuss (Vorlagen-Nr. 109/2003) ein-
stimmig gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 der GO NW getroffene Dringlichkeitsentscheidung 
wird wie folgt genehmigt: 

§ 1 Abs. 3 der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Jülich und dem 
Kreis Düren über die Durchführung des Rettungsdienstes vom 14.02.2003 wird wie folgt 
geändert: 

„ zusätzlich die notärztliche Versorgung in den Ortsteilen Setterich, Floverich, Loverich, 
Beggendorf und Puffendorf der Stadt Baesweiler (Kreis Aachen), im Ortsteil Lindern der 
Stadt Geilenkirchen und in den Ortsteilen Brachelen, Rurich und Baal der Stadt Hückel-
hoven (Kreis Heinsberg).“ 

5. Vereinbarung über die Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes zwischen der 
Stadt Jülich und dem Deutschen Roten Kreuz sowie zwischen der Stadt Jülich und dem 
Malteser Hilfsdienst 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlagen-Nr.: 113/2003) 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 



Die am 13.03.2003 durch den Haupt- und Finanzausschuss (Vorlagen-Nr. 65/2003) ein-
stimmig gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 der GO NW getroffene Dringlichkeitsentscheidung 
wird wie folgt genehmigt: 

I. Zwischen der Stadt Jülich und dem Deutschen Roten Kreuz wird folgende Ver-
einbarung Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes geschlossen: 
 
“Folgt Vereinbarung im Wortlaut gemäß Anlage 1 zu dieser Niederschrift!“ 

II. Zwischen der Stadt Jülich und dem Malteser Hilfsdienst wird folgende Vereinba-
rung Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes geschlossen: 
 
“Folgt Vereinbarung im Wortlaut gemäß Anlage 2 zu dieser Niederschrift!“ 

6. 11. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inan-
spruchnahme des Notarztes im Rettungsdienst der Stadt Jülich 
13. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inan-
spruchnahme des Rettungs- und Krankentransportdienstes der Stadt Jülich 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlagen-Nr.: 114/2003) 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Die am 13.03.2003 durch den Haupt- und Finanzausschuss (Vorlagen-Nr. 74/2003) ein-
stimmig gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 der GO NW getroffene Dringlichkeitsentscheidung 
wird wie folgt genehmigt: 

I. Die 11. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Inanspruchnahme des Notarztes im Rettungsdienst der Stadt Jülich wird vom 
Haupt- und Finanzausschuss als Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Absatz 1 
Satz 1 GO NW wie folgt erlassen:  
 
“Folgt Satzung im Wortlaut gemäß Anlage 3 zu dieser Niederschrift!“ 

II. Die 13. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Inanspruchnahme des Rettungs- und Krankentransportdienstes der Stadt Jülich 
wird vom Haupt- und Finanzausschuss als Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 
60 Absatz 1 Satz 1 GO NW wie folgt erlassen: 
 
“Folgt Satzung im Wortlaut gemäß Anlage 4 zu dieser Niederschrift!“ 

7. Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen 
aus besonderem Anlass 
(Vorlagen-Nr.: 105/2003) 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Der Stadtrat beschließt den Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über das Of-
fenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass für das Gebiet der Innenstadt wie 
folgt:  

„Folgt Wortlaut der ordnungsbehördlichen Verordnung gemäß Anlage 5 zu die-
ser Niederschrift!“ 

8. Jahresrechnung 2002 
hier: Übertragung von nicht auftragsgebundenen Mitteln als Haushaltsrest in das Haus-
haltsjahr 2003 



(Vorlagen-Nr.: 77/2003) 

S. Ausführungen zu Beginn der Sitzung. 

9. Realschule, Am Aachener Tor; 
hier: Brandschutzmaßnahmen für Sommerferien 2003 
(Vorlagen-Nr.: 2/2003) 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Bei der Haushaltsstelle 2.2200.93503 „Erwerb von Containerklassen für die Realschule“ 
werden im Vorgriff auf den Haushalt 2003 Mittel in Höhe von 34.000,-- € für erforderli-
che Brandschutzmaßnahmen bereitgestellt. 

10. Jahresabschluss 2001 der Brückenkopfpark Jülich GmbH 
(Vorlagen-Nr.: 94/2003) 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: 35 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, bei 2 Stimmenthaltungen 

Der Rat der Stadt Jülich beauftragt den Vertreter der Stadt Jülich in der Gesellschafter-
versammlung der Brückenkopf-Park GmbH dem Jahresabschluss 2001 der Brückenkopf-
Park GmbH  - wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen – zuzustimmen. 

Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung kann Entlastung erteilt werden. 

11. Bebauungsplan Barmen Nr. 3, 2. vereinfachte Änderung 
a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 13 BauGB 
b) Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
(Vorlagen-Nr.: 17/2003) 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

a) Aufgrund der §§ 1, 2 und 3 des Baugesetzbuches wird die 2. vereinfachte Ände-
rung des Bebauungsplanes Barmen aufgestellt. Inhalt der Änderung ist eine ge-
ringfügige Verschiebung der Baugrenzen auf dem Grundstück Gemarkung Bar-
men, Flur 13 Flurstück Nr. 175. Die Änderung ist im Plan vom 14.12.2002 darge-
stellt. 

b) Aufgrund des § 10 BauGB wird die 2. vereinfachte Änderung des Bebauungspla-
nes Barmen Nr. 3 als Satzung beschlossen und die Begründung dazu. 

12. Wiederaufbau einer Lagerhalle nach Brandschaden 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlagen-Nr.: 116/2003) 

Stadtverordnete Gruben erklärt sich zu diesem Beratungspunkt für befangen und beteiligt 
sich an der Beratung und Beschlussfassung nicht. 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Die am 13.03.2003 durch den Haupt- und Finanzausschuss (Vorlagen-Nr. 107/2003) ein-
stimmig gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 der GO NW getroffene Dringlichkeitsentscheidung 
wird wie folgt genehmigt: 

Der Rat der Stadt Jülich zieht die Angelegenheit gemäß § 9 Abs. 1 Buchst. c) der 
Hauptsatzung der Stadt Jülich an sich. 



Der Antrag zum Wiederaufbau einer Lagerhalle auf den Grundstücken Gemarkung 
Kirchberg, Flur 1, Flurstücke 99 und 101 wird genehmigt. 

 

 

Der Niederschrift sind als Anlagen beigefügt: 

1. Vereinbarung zur Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes zwischen der Stadt 
Jülich und dem Deutschen Roten Kreuz (TOP 5) 

1. Vereinbarung zur Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes zwischen der Stadt 
Jülich und dem Malteser Hilfsdienst (TOP 5) 

2. 11. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inan-
spruchnahme des Notarztes im Rettungsdienst der Stadt Jülich (TOP 6) 

3. 13. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inan-
spruchnahme des Rettungs- und Krankentransportdienstes der Stadt Jülich (TOP 6) 

4. Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus beson-
derem Anlass (TOP 7) 

5. Nicht auftragsgebundene Mittel als Haushaltsreste für das Jahr 2003 (TOP 8) 














































